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Regeste

Einstellung (Körperverletzung) | Strafprozess

Erwägungen

E. 1.1
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und
Genugtuung gemäss Art. 41 ff. OR . Richtet sich die Beschwerde gegen die Einstellung
eines Strafverfahrens, muss der Privatkläger im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus
welchen Gründen und inwiefern sich der angefochtene Entscheid auf bezeichnete
Zivilforderungen auswirken kann. Das Bundesgericht stellt hohe Anforderungen an die
Begründung der Legitimationsfrage. Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht,
kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat
ohne Weiteres ersichtlich ist, dass bestimmte Zivilforderungen im Raum stehen ( BGE 141
IV 1 E. 1.1 S. 4).

E. 1.2
Die Beschwerdeführerin macht zum einen rechtsgenüglich geltend, inwiefern sie aus der
dem Beschuldigten zur Last gelegten Handlung Zivilansprüche ableitet (Schadenersatz
infolge Arbeitsunfähigkeit sowie Genugtuung). Zum andern liegen die im Raum stehenden
Zivilforderungen bereits aufgrund der Natur der Sache auf der Hand. Auf die Beschwerde
in Strafsachen ist einzutreten.

E. 2.1
Nach Art. 319 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft unter anderem dann die
vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist,
der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b) oder
Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (lit. c). Die
Staatsanwaltschaft darf das Strafverfahren grundsätzlich nur bei klarer Straflosigkeit
einstellen. Es ist Anklage zu erheben (sofern die Erledigung mit einem Strafbefehl nicht in
Frage kommt), wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch. Falls
sich die Wahrscheinlichkeiten eines Freispruches oder einer Verurteilung in etwa die
Waage halten, drängt sich in der Regel, insbesondere bei schweren Delikten, ebenfalls eine
Anklageerhebung auf (Grundsatz des " in dubio pro duriore "). Bei der Beurteilung dieser
Fragen verfügen die Staatsanwaltschaft und die Vorinstanz über einen gewissen Spielraum,
innerhalb dessen das Bundesgericht nur zurückhaltend überprüft ( BGE 138 IV 186 E. 4.1
S. 190).



E. 2.2.1
Die Beschwerdeführerin macht den Beschuldigten nicht für den Eintritt des komplexen
regionalen Schmerzsyndroms (als mittelbare Verletzungsfolge) verantwortlich. Sie wendet
sich aber gegen die Feststellung der Vorinstanz, es sei nicht erstellt, dass das Verdrehen des
Arms überhaupt zu einer Verstauchung (Distorsion) geführt habe. Insoweit habe die
Vorinstanz Art. 319 Abs. 1 lit. a und b StPO verletzt. Welche Primärverletzung vorgelegen
hat und wie sich der (Kausal-) Verlauf aus medizinischer Sicht darstellte, kann indes offen
bleiben: Die Vorinstanz hat zwar festgehalten, der Ablauf der Handgreiflichkeiten sei in
wesentlichen Teilen ungesichert, und folglich auch nicht abschliessend festgestellt, welche
unmittelbaren Verletzungen die Beschwerdeführerin bei der Auseinandersetzung vom 28.
Februar 2013 davongetragen hat. Ihren entscheidwesentlichen Erwägungen liegt jedoch
zumindest implizit die Hypothese zugrunde, die Beschwerdeführerin habe durch
Einwirkung des Beschuldigten tatsächlich eine Distorsion erlitten. Ausschlaggebend für den
angefochtenen Beschluss war die Annahme einer Notwehrsituation ( Art. 319 Abs. 1 lit. c
StPO ).

E. 2.2.2
Diesbezüglich bestreitet die Beschwerdeführerin zunächst den Notwehrcharakter des
inkriminierten Vorgangs. Gestützt auf die Aussage einer Drittperson habe die Vorinstanz zu
Unrecht angenommen, dass sie, die Beschwerdeführerin, mit der Streiterei angefangen und
so den Anlass für eine Notwehrhandlung des Beschuldigten gesetzt habe. Dies kann dem
angefochtenen Beschluss aber nicht entnommen werden: Vielmehr geht die Vorinstanz, wie
schon erwähnt, davon aus, die Frage, wer wen zuerst tätlich angegriffen habe, sei aufgrund
der sich widersprechenden Darstellungen der Beteiligten nicht eindeutig eruierbar.
Angesichts "diverser Kratzspuren" im Gesicht des Beschuldigten, wie sie unmittelbar nach
dem Vorfall fotografisch festgehalten worden seien, ist die Vorinstanz aber von einer
Notwehrkonstellation ausgegangen. Das ist nicht zu beanstanden: Der vorinstanzliche
Entscheidungsspielraum (vgl. oben E. 2.1 a.E.) beinhaltet auch ein gewisses Ermessen, was
die Beweiswürdigung angeht.

E. 2.2.3
Sodann bezeichnet die Beschwerdeführerin den Schluss als bundesrechtswidrig, das
Notwehrverhalten des Beschuldigten sei erforderlich und verhältnismässig gewesen (vgl.
Art. 15 StGB ). Gemäss Vorinstanz war das mutmassliche Vorgehen des Beschuldigten
erforderlich, um weitere Angriffe auf sein Gesicht abzuwenden. Angesichts gleichwertiger
Rechtsgüter (Schutz vor Verletzungen im Gesicht mit Gefahr von Augenverletzungen
einerseits, Gefahr einer Bänder- oder Gelenkkapselverletzung an Handgelenk und Arm
anderseits) sei auch die Verhältnismässigkeit im engeren Sinn zu bejahen. Die
Beschwerdeführerin hält dagegen, der Beschuldigte sei ihr physisch hoch überlegen. Es sei
nicht mehr verhältnismässig - und das Notwehrrecht überschritten -, wenn ein stämmiger
Mann einer kleinen und zierlichen Dame den Arm verdrehe, bis ihr Handgelenk verstaucht
sei, um angeblich rechtswidrige Angriffe abzuwenden, die sich indes im Bereich der
Tätlichkeiten oder gerade noch einer einfachen Körperverletzung bewegten. Zur
Verteidigung hätte es genügt, ihren Arm einfach festzuhalten. Diese Betrachtungsweise
lässt die Dynamik des Geschehens ausser Acht: Einen gegenwärtigen tätlichen Angriff, der
sich bereits in (wenn auch geringfügigen) Gesichtsverletzungen manifestiert hat, konnte der
Beschuldigte offenkundig nicht mehr rein statisch, durch blosses Festhalten des Armes der
Kontrahentin, abwehren. Ein reflexhaftes Abdrehen des Arms erscheint hier nicht als



vermeidbare Vergeltung - gegebenenfalls als Notwehrexzess -, sondern als natürlicher
Begleitumstand der Abwehrbewegung. In einer solchen Situation besteht auch für einen
körperlich überlegenen Angegriffenen kein Spielraum für eine zurückhaltendere
Verteidigung. Unter diesen Umständen lassen sich aus der Physis der Beteiligten keine
Rückschlüsse auf das notwehrrechtlich Erlaubte ziehen. Die von der Beschwerdeführerin
verlangten zusätzlichen Abklärungen, etwa betreffend die Statur der Beteiligten, sind somit
entbehrlich.

E. 2.2.4
Ausgehend vom feststehenden Sachverhalt durfte die Vorinstanz folgern, ein Freispruch des
Beschuldigten wäre überwiegend wahrscheinlich gewesen (vgl. oben E. 2.1). Die
Bestätigung der staatsanwaltlichen Verfahrenseinstellung verletzt demnach Art. 319 StPO
resp. den Grundsatz " in dubio pro duriore " nicht.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen. Daher sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Ihr Gesuch um Befreiung von den Gerichtskosten ist
abzuweisen, weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ; vgl.
BGE 138 III 217 E. 2.2.4 S. 218). Die finanzielle Lage der Beschwerdeführerin ist bei der
Bemessung der Gerichtskosten zu berücksichtigen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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